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pflegepersonal in Krankenhäusern
gelegt. Weniger im Vordergrund
stehen die Delegationsprobleme
im Bereich der ambulanten Pflege
und der Heime, die an anderer Stel-
le behandelt werden sollen.
Bei den Erörterungen zur Delegati-
on werden gern verschiedene
Aspekte miteinander vermengt:
Berufsrecht, haftungsrechtliche
und arbeitsrechtliche Gesichts-
punkte.
Das Dilemma im Berufsrecht be-
steht darin, dass es weder bei den
Ärzten noch bei den Pflegeperso-

nen eindeutige Aufgabenbereiche
gibt. Auch das neue Krankenpfle-
gegesetz sieht lediglich den
Schutz der Berufsbezeichnungen
vor, aber keine Erlaubnis von be-
stimmten Verrichtungen oder Aus-
schließlichkeit im Sinne von Vorbe-
haltstätigkeiten. Es ist jedoch
weitergehend in Bezug auf die
Lernfelder, die ein größeres Spek-
trum an Aufgabenbereichen eröff-
nen als bisher. Dieses ist im ärztli-
chen Bereich sehr viel eher
wahrgenommen worden als von
den Pflegenden selbst.

Die Frage, ob es zulässig ist, ärzt-
liche Tätigkeiten auf nichtärzt-

liches Personal delegieren zu kön-
nen, ist seit
Jahren ein heiß
diskutiertes
Thema und
Dauerbrenner
in den Pflege-
fachzeitschrif-
ten. Dabei wird

das Hauptaugenmerk vornehmlich
auf die Delegation von ärztlichen
Tätigkeiten, insbesondere nach wie
vor von Injektionen, auf Kranken-
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Haftungsrechtlich geht es darum,
wer bei einem Fehler zur Verant-
wortung zu ziehen ist und ob der
Fehler unter Umständen auch dar-
auf zurückzuführen ist, dass die
übernommene Tätigkeit nicht zum
Aufgabenbereich des/der Aus-
führenden gehört.
Im Rahmen seines Direktions- bzw.
Weisungsrechts hat der Arbeitge-
ber das Recht, dem Arbeitnehmer
im Rahmen des Arbeitsverhältnis-
ses bestimmte Tätigkeiten zuzu-
weisen (soweit sie nicht gesetz-
und sittenwidrig sind) und nähere
Anweisungen über Art, Umfang,
Zeit und Ort der Dienstleistung zu
treffen.
Dazu zählt auch die Delegation
ärztlicher Aufgaben auf das Pflege-
und Assistenzpersonal, da der Arzt
nicht alle Leistungen persönlich er-
bringen kann bzw. muss; bestimm-
te Aufgaben können durchaus an
ausreichend qualifizierte Mitarbei-
ter übertragen werden. (§ 28 Abs. 1
SGB V ).
Da es eindeutige gesetzliche Be-
stimmungen zum Delegations-
recht nicht gibt, ergeben sich im-
mer wieder Schwierigkeiten und

Unklarheiten, wenn es um die prak-
tische Umsetzung im Alltag geht.
Wer welche Tätigkeiten unter be-
stimmten Voraussetzungen über-
nehmen kann, bestimmt sich nach
Arbeitsort, Aufgabengebiet, Quali-
fikationsgrad und Schwierigkeit
bzw. Gefährlichkeit des Eingriffs.
Rechtsprechung, Literatur, Emp-
fehlungen der ADS, des DBfK,
DKG, BÄK. Grundsätzlich wird auch
in der Rechtsprechung und Litera-
tur nicht bestritten, dass die Dele-
gation von ärztlichen Tätigkeiten
nicht nur zulässig, sondern auch er-
forderlich ist. Bereits in einem Urteil
des Bundesgerichtshofes (BGH)
vom 24.6.1975 – VI ZR 72/74 – heißt
es:
W „Die Verwendung nichtärztlicher
Hilfspersonen ist aus der moder-
nen Medizin und insbesondere aus
dem heutigen Klinikwesen nicht
wegzudenken. Es ist auch unver-
meidlich, dass diesen Hilfsperso-
nen ein hohes Maß an Verantwor-
tung zufällt (...) Ein persönliches
Eingreifen des Arztes ist vielmehr
grundsätzlich nur zu fordern, wo
die betreffende Tätigkeit gerade
beim Arzt eigene Kenntnisse und
Kunstfertigkeiten voraussetzt.“ (...)
In den Ausführungen der Stellung-
nahme der Deutschen Krankenh-
ausgesellschaft von 1980 heißt es
unter anderem (Auszug):
W „1. Dem Arzt obliegen in eigener
Verantwortung alle diagnostischen
und therapeutischen Entscheidun-
gen für den Patienten. Dem Kran-
kenpflegepersonal obliegt die um-
fassende Krankenpflege (Grund-
und Behandlungspflege) des Pati-
enten.
W 2. Injektionen, Infusionen, Blu-
tentnahmen und Bluttransfusio-
nen sind Aufgaben des Arztes.
Zum Aufgabenbereich von Kran-
kenschwestern, Krankenpflegern
und Kinderkrankenschwestern
gehören die Vorbereitung dieser
Maßnahmen und die im Zusam-
menhang mit den Maßnahmen
notwendige Beobachtung der
Patienten.
Wenn der Arzt die Durchführung
von Maßnahmen seines Aufga-
benbereiches im Rahmen der Be-
handlungspflege auf Kranken-
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pflegepersonen überträgt, müs-
sen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:
Der Arzt muss sorgfältig prüfen
und danach entscheiden, welche
Maßnahmen Krankenpflegeper-
sonen durchführen sollen.“
Im Allgemeinen lässt sich sagen,
dass die Delegation von ärztlichen
Aufgaben an nichtärztliche Mitar-
beiter grundsätzlich zulässig ist, so-
fern die Tätigkeit nicht ausschließ-
lich Ärzten vorbehalten ist.
Dieses ist dann der Fall, wenn es
sich um folgende, nichtdelegati-
onsfähige ärztliche Leistungen
handelt:
W sämtliche operativen Eingriffe,
W Untersuchung und Beratung1

des Patienten,
W invasive diagnostische Eingriffe,
W Psychotherapie,
W das Anlegen und Wechseln von
Blutkonserven sowie
W die Entscheidung über thera-
peutische Maßnahmen.
Zu den im Einzelfall delegations-
fähigen Leistungen zählen unter
anderen Injektionen, Infusionen
und Blutent-
nahmen.
Um diese zu
konkretisieren
und den Ar-
beitsablauf im
Alltag zu er-
leichtern, wur-
den in den Krankenhäusern gemäß
der gemeinsamen Empfehlungen
der kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV), der Bundesärzte-
kammer (BÄK), der Stellungnahme

Injektionen, Infusionen,

Blutentnahmen oder

Bluttransfusionen sind
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1 Während hier noch die Bera-
tung des Patienten in den Be-
reich des Arztes fällt, sieht das
Krankenpflegegesetz 2003 i.V.
m. Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung für die Berufe in der
Krankenpflege(KrPflAPrV 2003)
Anlage 1 zu § 1 Nr. 3 vor, dass
Beratung und Anleitung in ge-
sundheits- und pflegerelevan-
ten Fragen fachkundig zu ge-
währleisten ist.

Fussnote
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der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Schwesternverbände (ADS)
und des Deutschen Berufsverban-
des für Krankenpflege (DBfK) ent-
sprechende Dienstanweisungen
erlassen (Auszug):
Subkutane und intramuskuläre
Injektionen können generell auf
Assistenzpersonal übertragen wer-
den, wenn die zur Durchführung
dieser Eingriffe erforderliche Quali-
fikation gewährleistet ist. Dieses ist
in der Regel anzunehmen bei Mit-
arbeitern der Gesundheits- und
Krankenpflegeberufe bzw. Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegebe-
rufe.
Intravenöse Injektionen, Infu-
sionen und Blutentnahmen.
Diese Tätigkeiten können nur
direkt an einzelne Pflegeperso-
nen übertragen werden, wenn
sich der Arzt oder die Ärztin zu-
vor von den Kenntnissen und
Fertigkeiten der angewiesenen
Pflegefachkraft überzeugt hat.
Die Qualifikation muss durch
einen Arzt festgestellt und
durch den leitenden Abtei-
lungsarzt schriftlich bestätigt
worden sein; die Anerkennung
einer erfolgreich durchlaufenen
Weiterbildung in der Intensi-
vpflege ersetzt diese Bestäti-
gung, wobei allgemeine Über-
wachungs- und
Beaufsichtigungspflichten der
Ärzte unberührt bleiben.
Weiterhin sind bei der Delegation
von Injektionen der Gesamtzu-
stand des Patienten, der Schwie-
rigkeitsgrad der Verrichtung so-
wie die Wirkung und
Gefährlichkeit des zu verabrei-
chenden Medikamentes zu
berücksichtigen; über mögliche
Nebenwirkungen und Gefahren
hat der Arzt die Pflegekraft zu in-
formieren.
Zulässig sind weiterhin:
W das Wechseln von Infusionsfla-
schen,
W die Medikamentenzumischung
in Infusionsflaschen, zu beachten
dabei ist jedoch die Füllhöhe in
der Flasche,
W Antibiotikagabe als Kurzinfusi-
on,
W Durchspülen eines Zugangs m.

Heparin o. Kochsalzlösung u. a.
Für Funktionsbereiche wie Inten-
siv- und
Anästhesieab-
teilungen, Dia-
lyseeinrichtun-
gen und die
Notaufnahme
sowie Endo-
skopie- und
OP- Abteilungen gelten besonde-
re Bedingungen und es müssen
die abteilungsabhängigen Beson-
derheiten berücksichtigt werden.
Obwohl in diesen Abteilungen
kaum noch eine Trennung zwi-
schen ärztlichen und pflegeri-

schen Tätigkeiten besteht, sind
auch hier Grenzen gesetzt. So
gehört jedes Anlegen oder
Wechseln einer Transfusion,
Spritzen in das arterielle System
oder das Ventrikelsysteme, in den
Peritonealraum oder Ähnliches
zu den vorbehaltenen ärztlichen
Tätigkeiten, weil Gefährdungen
des Patienten nicht auszusch-
ließen sind.
Auch die Gabe folgender Arznei-
mittel erfordert ärztliches Han-
deln beziehungsweise ständige
Anwesenheit und Erreichbarkeit:
W i.V. Röntgen Kontrastmittel
W Herzmittel, z. B. Strophantin

In diesem Zusammenhang sei noch
einmal auf die allgemeinen
Delegationsregeln hingewiesen:

W Anordnungsverantwortung
Der oder die Delegierende trägt die Ver-
antwortung für die richtige Anordnung der
Maßnahme und für die Auswahl des richti-
gen die Delegierungsadressaten. Im Zwei-
fel müssen die Fähigkeiten des Mitarbei-
ters überprüft werden oder er oder sie
haben eine entsprechende Aus -, Fort- oder
Weiterbildung absolviert und die Tätigkeit
gehört in den Zuständigkeitsbereich des
Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, dann
kann diese Maßnahme delegiert werden.

W Durchführungsverantwortung
Der- oder Diejenige, der/die eine Maßnah-
me ausführt, trägt die Verantwortung für
die korrekte Durchführung und haftet un-
ter Umständen auch persönlich bei fehler-
hafter Ausführung.

W Übernahmeverschulden
Das so genannte Übernahmeverschulden
trifft denjenigen, der eine Maßnahme
übernimmt, ohne die dafür notwendigen
Fachkenntnisse zu haben. Deshalb kann
bei berechtigten Bedenken des Mitarbei-
ters die Durchführung dieser Tätigkeit ab-
gelehnt werden, ohne dass dies als Arbeits-
verweigerung zu werten ist.
Eine Nachqualifizierung durch entspre-
chende Fortbildungen kann sowohl vom
Arbeitnehmer einerseits als auch vom Ar-
beitgeber andererseits verlangt werden,

wenn diese Tätigkeit in den Aufgabenbe-
reich des Mitarbeiters fällt oder zukünftig
fallen soll.

W Organisationsverschulden
Ein Organisationsverschulden liegt vor,
wenn die Leitung der Einrichtung nicht si-
chergestellt hat, dass entsprechend qualifi-
ziertes Personal eingesetzt wird und es
aufgrund der nicht ausreichenden Qualifi-
kation zu einem Schaden bei einem Patien-
ten kommt.

W Berufshaftpflichtversicherung
Während Ärzte verpflichtet sind, eine Be-
rufshaftpflichtversicherung zu haben, ist
dies bei den Pflegekräften nicht der Fall.
Gemeinhin übernimmt die Betriebshaft-
pflichtversicherung des Krankenhausträ-
gers im Falle eines leicht fahrlässig ver-
schuldeten Fehlers die Regulierung des
Schadens vorrangig. Da es jedoch heutzu-
tage nicht auszuschließen ist, dass Einrich-
tungen aus finanziellen Erwägungen ihre
Betriebshaftpflichtversicherung gekündigt
haben oder im Rückstand mit den Beiträ-
gen sind, ist es unabdingbar, vorab den
Versicherungsstatus zu klären. Da dieses
oftmals nicht ganz einfach ist, ist im Zwei-
fel den Mitarbeitern zu empfehlen, vor-
sichtshalber eine private Berufshaftpflicht-
versicherung abzuschließen.

W WICHTIG: Mitglieder des DBfK sind auf-
grund ihrer Mitgliedschaft sowohl rechts-
schutz- als auch berufshaftpflichtversichert.

Delegations-Regeln
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W Zytostatika
W Präparate zu Forschungs-
zwecken.
Aktuelle Situation. Diese seiner-
zeit getroffenen Regelungen wa-
ren bisher jahrelang Richtschnur,
wenn es um die Delegation von
Injektionen ging. Mittlerweile
sind aber über 25 Jahre vergan-
gen und es ist dringend notwen-
dig, über Aufgaben und Kompe-
tenzbereiche sowohl des
ärztlichen als auch des pflegeri-
schen Dienstes nachzudenken.
Es ist unbefriedigend, dass Pflege-
kräfte teilweise nach wie vor als
„Hilfskräfte“ des Arztes (meine
Schwestern), bezeichnet werden,
die einerseits seinen Weisungen
möglichst unwidersprochen
nachkommen, andererseits aber
eigenverantwortlich höchst kom-
plexe Aufgaben wahrnehmen sol-
len. Unbestreitbar ist, dass die me-
dizinische Entwicklung in den
letzten Jahren rasant fortgeschrit-
ten ist. Auch wenn die Pflege ihr
eigenes Berufsbild hat, ist jedoch
nicht zu leugnen, dass viele Tätig-
keitsbereiche insbesondere im
Krankenhaus eng mit dem ärztli-
chen Dienst verknüpft sind.
Was heute Aufgabe von Ärzten
ist, könnte morgen die Aufgabe
von Pflegekräften sein. Frage ist
nur, wer dies und unter welchen
Voraussetzungen entscheidet.
Aufgrund des zur Zeit herrschen-
den Ärztemangels in den Kliniken
und um den ärztlichen Dienst (!)
zu entlasten, werden in einigen
Krankenhäusern derzeit Umstruk-
turierungen vorgenommen, da-
hin gehend, vermehrt ärztliche
Tätigkeiten, bis hin zur Übernah-
me von Narkosen, auf das Kran-
kenpflegepersonal (s. den Beitrag
Starke Schwestern in kma 01/05)
zu übertragen, um finanzielle
Einsparungen zu erreichen.
Aufgrund seines Weisungsrechtes
kann der Arbeitgeber solche
Maßnahmen anordnen, soweit sie
im Aufgabenbereich des Arbeit-
nehmers liegen. Übersehen wird
dabei oft, dass diese Aufgaben
nicht noch zusätzlich vom Pflege-
personal zu ihren eigentlichen
Aufgaben- die Pflege- ohne Auf-

stockung des Personalbudgets
beziehungsweise durch Entla-
stung von anderen Tätigkeiten,
übernommen werden können.
Ein weiterer Aspekt ist, dass da-
bei mit einer Selbstverständlich-
keit davon ausgegangen wird,
dass bei der Delegation von ärztli-
chen Tätigkeiten auf Pflegeperso-
nal, diese Vorgehensweise auto-
matisch eine finanzielle
Entlastung für die Kliniken bedeu-
tet. Zu fragen ist hierbei, weshalb
dieselben Tätigkeiten, nur weil sie
von Pflegekräften zukünftig aus-
geübt werden sollen, schlechter
bezahlt werden als zuvor.
Zu bedenken ist weiterhin, dass
die Übernahme von ärztlichen
Tätigkeiten auch mit gewissen Ri-
siken verbunden ist. Über diesen
Umstand müssen sich auch alle
Beteiligten im Klaren sein.
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass es nach entsprechender
Einweisung und Schulung der Mit-
arbeiter durchaus zulässig ist, ärztli-
che Aufgaben, soweit sie delegati-
onsfähig sind, an diese zu
übertragen. Das kann jedoch nicht
nach Gutdünken von einzelnen
Personen oder Krankenhäusern ge-
schehen, sondern muss übergeord-
net in Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Interessen- und
Berufsverbänden beider Professio-
nen geregelt werden.
Ist die Zulässigkeit der Delegati-
on von ärztlichen Tätigkeiten zu
bejahen, dann sind auch Mitar-
beiter verpflichtet, wenn keine
Bedenken hinsichtlich des Ge-
sundheitszustandes des Patien-
ten oder des eigenen Könnens
dagegen stehen, diese Tätigkei-
ten zu übernehmen. Ansonsten
besteht das Recht, die Aus-
führung dieser Tätigkeit abzuleh-
nen.
Abschließend ein Blick in die
Zukunft. Mit Fortschreiten der
Akademisierung der Pflegeberufe
werden sich zukünftig gänzlich
andere Perspektiven eröffnen, so
dass mit entsprechender Qualifi-
zierung eigene, ganz neue Aufga-
benbereiche und andere Beruf-
sprofile der Pflege entstehen
können. 8
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